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Mehr „Strahlkraft“ schaffen
VON CHRISTOPH HÄMMELMANN

LEINIGERLAND. Die VG will Touris-
ten ins Leiningerland locken, stößt
dabei eigenen Angaben zufolge aber
auf Probleme. Eines davon: eine Ei-
genschaft vieler Einwohner.

Was haben Einwohner der Ver-
bandsgemeinde Leiningerland da-
von, wenn Touristen kommen?
Touristen und Ausflügler geben vor
Ort Geld aus. Davon profitieren Über-
nachtungsbetriebe, Gastronomie und
Winzer, aber auch der Einzelhandel
sowie Dienstleister und Lieferanten.
Konkrete Zahlen zur wirtschaftlichen
Bedeutung des Fremdenverkehrs für
ihr Gebiet führt die Verbandsgemein-
de Leiningerland zwar nicht an. Aber
sie verweist auf einschlägige Daten
des Landes und argumentiert: Da
geht es um Arbeitsplätze, die nicht ins
Ausland verlagert werden können.
Und sie führt noch einen Vorteil für
die Einheimischen an: Ihre Wohnorte
werden auch für sie attraktiver, wenn
sich dort wegen der Gäste das Frei-
zeit- und Erholungsangebot verbes-
sert.

Wie unterstützt die Verwaltung der
Verbandsgemeinde den Tourismus
in ihrem Gebiet?
Dass sie den Tourismus zu fördern
hat, steht im Gründungsgesetz der
2018 gebildeten Verbandsgemeinde
Leiningerland. Zuletzt hat ihr Ge-
meinderat daher einstimmig eine
Tourismusstrategie beschlossen. Für
das 43-Seiten-Papier hat die Verwal-
tung Winzer, Gastronomen und die
Betreiber von Hotels und Pensionen
befragt, außerdem weitere Daten zu-
sammengetragen und das Ganze mit
ihrer „fachlichen Einschätzung“ an-
gereichert.

FRAGEN UND ANTWORTEN: Was die VG Leinigerland an ihren Bürgern bemängelt
Wie viele Gäste kommen denn ei-
gentlich in die Verbandsgemeinde
Leiningerland?
Die amtliche Statistik für das Jahr
2024 führt knapp 55.000 Gäste und
knapp 120.000 Übernachtungen in
den Orten der Verbandsgemeinde
auf. Im Schnitt haben Touristen je-
weils gut zwei Nächte im Grünstadter
Umland verbracht. Damit hat der
Tourismus in der Verbandsgemeinde
das Vor-Corona-Niveau übertroffen,
Anfang 2025 allerdings ließ der An-
drang wieder etwas nach.

Wie viele Hotels und Pensionen gibt
es zur Zeit in der Verbandsgemein-
de?
Für 2024 führt die amtliche Statistik
26 Betriebe an, die insgesamt 813 Bet-
ten bereitstellen. Allerdings fehlen in
dieser Auflistung die kleinen Pensio-
nen und Ferienwohnungen mit weni-
ger als zehn Schlafplätzen. Wie viele
solcher Unterkünfte es in der Ver-
bandsgemeinde gibt, lässt sich nur
schätzen. Die Verwaltung geht von
mindestens 65 aus.

Welche Gäste will die Verbandsge-
meinde verstärkt anlocken?
Sie setzt auf jüngere Familien mit Kin-
dern, die im Urlaub wandern, moun-
tainbiken und klettern wollen, außer-
dem Freizeitparks, Museen sowie
kulturelle Sehenswürdigkeiten an-
steuern. Und sie hofft weiter auf Paare
mittleren Alters, die Wander- oder
Radtouren machen wollen, sich zu-
dem für regionale Küche, Wein und
Wellness interessieren.

Was macht das Leiningerland at-
traktiv für Touristen?
Die Verbandsgemeinde bescheinigt
sich selbst eine „abwechslungsreiche
und reizvolle Landschaft“, in der

„idyllische und traditionelle Wein-
dörfer“ liegen. Anziehend sind ihr zu-
folge zudem lokale Traditionen wie
Kerwen oder Stabaus-Feste, die tou-
ristischen Rad- sowie die Premium-
Wanderwege, vielfältige Übernach-
tungsmöglichkeiten und die Weingü-
ter.

Außerdem profitiere die Region
von der Autobahn-Anbindung sowie
der Nähe zu den Städten Grünstadt,
Worms und Frankenthal.

Wo schwächelt die Verbandsge-
meinde beim Tourismus?
Nach Einschätzung der Verwaltung
braucht das Leiningerland mehr
Wohnmobil- und Campingplätze so-
wie mehr Lademöglichkeiten für E-
Bikes und E-Autos. Es fehle an gut be-
schilderten Rad-Rundwegen sowie
an Erlebnis-Angeboten für Familien,
und vor allem in den nördlichen Dör-
fern gebe es zu wenig Gastronomie.
Den Ortsgemeinden bescheinigt die
Verbandsgemeinde zudem, dass sie
sich „sehr unterschiedlich präsentie-
ren“. Und ihren Bürgern schreibt sie
außerdem ins Stammbuch: „Die Be-
völkerung der einzelnen Ortsgemein-
den weiß oft zu wenig über die Nach-
barorte.“

Wie sollen die Menschen mehr über
ihre Nachbarorte erfahren?
„Lerne Deine VG kennen!“ Unter die-
sem Motto gibt es im Leiningerland
bereits eine alljährliche Radtour so-
wie ein Verbandsgemeindefest. Beide
Formate sollen fortgeführt oder noch
weiterentwickelt werden, um das Zu-
sammenwachsen der 21 Dörfer „und
dadurch die touristische Strahlkraft“
der Umgebung zu fördern. Außerdem
setzt die Verwaltung noch „auf ver-
stärkte Kommunikation über das
Amtsblatt“.

Mehr Tempo für mehr Wohnungen

Was sind die Neuerungen, und was
will der Gesetzgeber damit errei-
chen?
Paragraf 246e erlaubt seit 30. Oktober
und befristet bis Ende 2030, dass zu
Wohnbauzwecken von bauplanungs-
rechtlichen Vorschriften abgewichen
werden kann. Aber nur, wenn die Ge-
meinde zustimmt und keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen oder
Nachbarschaftsbelastungen zu er-
warten sind. Die Kommunen werden
so ermächtigt, dringende Wohnbau-
projekte – seien es eigene oder die
von Privatleuten, Verbänden oder In-
vestoren – schneller reif für die Ge-
nehmigung zu machen.

Um welche Art von Bauprojekten
geht es?
Der genannte Paragraf steht in Ver-
bindung mit weiteren Änderungen
im Baugesetzbuch. Im Rhein-Pfalz-
Kreis dürften vor allem diese Fälle im
Innenbereich von Orten zum Tragen
kommen: Neubau auf durch Abriss
freigewordenen Grundstücken oder
auf Freiflächen innerhalb von bebau-
ten Grundstücken, Bauen in zweiter
Reihe, Vergrößerung oder Erneue-
rung bestehender Gebäude, Um-
wandlung von Gewerbebauten zu
Wohnzwecken sowie Ausweitung ei-
nes Wohnquartiers bis hinein in den
Außenbereich.

Was genau ist jetzt anders?
Bei den genannten Vorhaben musste
bislang sehr häufig ein Bebauungs-
plan geändert oder neu aufgestellt
werden. Dieses Verfahren dauert we-
gen der vorgeschriebenen Regeln und
Verfahrensschritte mitunter recht
lang. Wenn die Gemeinde es will und
es mit öffentlichen Belangen verein-
bar ist sowie der Schaffung von
Wohnraum dient, kann sie jetzt auf
Bebauungsplanverfahren verzichten
und ist bei dieser Entscheidung auch
nicht mehr auf das Okay der Kreisver-
waltung als Bauaufsichtsbehörde an-
gewiesen.

Das betrifft auch das sogenannte
Einfügungsgebot. Wer in einem älte-
ren Ortsteil, für den (noch) kein Be-
bauungsplan vorliegt, ein Haus bauen
oder aufstocken will, muss sicherstel-
len, dass es sich „in die Eigenart der
näheren Umgebung einfügt“, so Para-
graf 34 BauGB. Hier waren Bauauf-
sicht und Gemeinden bislang gar
nicht so selten unterschiedlicher Mei-
nung, aber die Entscheidung traf am
Ende immer der Kreis. Jetzt hat die
Gemeinde das Sagen.

Gibt es im Rhein-Pfalz-Kreis schon
ein Projekt, das unter Anwendung
des Bau-Turbos verwirklicht wird?
In Lambsheim wurde so etwas gerade
in die Wege geleitet. Die Dorsch &

FRAGEN UND ANTWORTEN: Eine Sonderregelung im Baugesetzbuch,
die Bau-Turbo genannt wird,ermöglicht es Kommunen, den Wohnungsbau
zu beschleunigen. Das sind die Regeln, Vorteile und Bedenken.

Kobler Wohnbau GmbH aus Limbur-
gerhof hat in der Mühltorstraße ein
altes Anwesen gekauft und abgeris-
sen, um darauf drei Häuser mit insge-
samt 18 bis 20 Wohnungen zu bauen.
Im September 2025 willigte der Ge-
meinderat ein, dafür einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Jetzt wollen es
die Verwaltung und der Investor in
enger Abstimmung ohne einen sol-
chen Plan probieren, das heißt nur
mit einem Baugenehmigungsverfah-
ren.

Um wie viel schneller lässt sich das
Lambsheimer Vorhaben nun umset-
zen?
„Wenn wir im Mai den Bauantrag
stellen, könnte im Oktober Baustart
sein“, sagt Geschäftsführer Sascha
Kobler. Für seine Firma ist es das erste

Bau-Turbo-Projekt. Er schätzt, dass
sich im Schnitt die Verfahrenszeit für
solche Nachverdichtungsprojekte in
seinem Unternehmen von zwölf bis
18 Monaten auf sechs Monate verkür-
zen wird. „Das bedeutet bei Grund-
stücken, die vorfinanziert werden,
eine wesentliche Kostenersparnis“,
so Kobler. Die Bauzeit im aktuellen
Fall kalkuliert er auf 18 bis 20 Monate.
„Wenn das in Lambsheim gut läuft,
könnten wir das Verfahren auch auf
Projekte in anderen Kommunen an-
wenden.“

Kann ein Bauherr auf der Anwen-
dung des Bau-Turbos bestehen?
Nein. Die jeweilige Kommune ent-
scheidet in jedem Einzelfall, ob sie die
neuen gesetzlichen Möglichkeiten
nutzen will. Sie kann Bedingungen

stellen oder ein Vorhaben ganz ableh-
nen, wenn es mit ihren städtebauli-
chen Vorstellungen nicht vereinbar
ist.

Aber wenn sie zum Beispiel einen
Bauherrn von den Vorgaben des be-
stehenden Bebauungsplans befreit,
sollte sie bedenken, dass in der Nach-
barschaft vergleichbare Fälle auftre-
ten können. Dann sollte das Quartier
vielleicht doch lieber neu überplant
werden.

Ist beim Bau-Turbo noch eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung vorgese-
hen?
Nein, nicht zwingend. Die Gemeinde
kann die Beteiligung der Bürger aber
zur Bedingung machen – so wie im
Fall der Lambsheimer Mühltorstraße.
„Außerdem verlangen wir hier die

gleichen Gutachten wie beim Bebau-
ungsplanverfahren“, sagt Sabine Josy,
die Bauamtsleiterin der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim. „Und
das Planungsbüro Piske soll auf die
Planung draufschauen.“ Wenn in den
Bau-Turbo eine Bürgerbeteiligung in-
tegriert wird, verlängert sich der Pro-
zess um circa einen Monat.

Neu ist auch, dass Wohnbauanträge
künftig an die Kreisverwaltung zu
schicken sind. Was steckt dahinter?
Die Kreisverwaltung leitet den Bau-
antrag unverzüglich an die Gemeinde
weiter und fragt bei Bedarf nach de-
ren Zustimmung. Diese muss eben-
falls unverzüglich entscheiden, sonst
gilt die Zustimmung spätestens nach
drei Monaten als erteilt. Die Kreisver-
waltung hat den Bauantrag innerhalb

von 15 Arbeitstagen auf Vollständig-
keit und die Beteiligung anderer Be-
hörden, Stellen oder Sachverständi-
gen zu prüfen. Wenn alle Unterlagen
vorliegen, muss der Bauantrag im ver-
einfachten Verfahren innerhalb eines
Monats genehmigt werden, ansons-
ten tritt die Genehmigung kraft Ge-
setzes ein. Ist die Beteiligung von
Sachverständigen notwendig, verlän-
gert sich die Frist auf drei Monate.

Wer ist eigentlich mit „Gemeinde“
gemeint? Welche Stelle innerhalb
einer Kommune ist zur Entschei-
dung über die Zustimmung beru-
fen?
Das richtet sich nach dem Kommu-
nalrecht des jeweiligen Bundeslan-
des. Die Regel dürfte im Rhein-Pfalz-
Kreis wohl sein, dass der Gemeinde-
rat entscheidet, sofern dieser das
Recht nicht dem Bau- und Planungs-
ausschuss übertragen hat. „In Lambs-
heim soll das Entscheidungsgremium
immer der Gemeinderat sein“, sagt
Ortsbürgermeisterin Barbara Eisen-
barth-Wahl (CDU).

Der Bau-Turbo verspricht eine Ent-
bürokratisierung, aber stellt er für
die Gemeinden nicht auch eine zu-
sätzliche Aufgabe dar?
Für die neuen Verfahren existieren
noch keine etablierten Abläufe, des-
halb müssen Mitarbeiter qualifiziert
und interne Prozesse angepasst wer-
den. Frank Juchem, Leiter der Kreisab-
teilung Bau, Planung, Umweltschutz,
kündigt Treffen der Kreisverwaltung
mit den Bauamtsleitern und zustän-
digen Sachbearbeitern zum Aus-
tausch und zur Festsetzung einheitli-
cher Vorgehensweisen an. Die Sach-
bearbeiter des Kreises sowie der Ge-
meinden müssten geschult werden.
Es bleibe abzuwarten, in welchem
Umfang die Gemeinden vom Bau-Tur-
bo Gebrauch machen wollen.

Patrick Fassott, Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Rheinauen, er-
wartet „mehr Prüfungsarbeit, mehr
Verantwortung und mehr Diskussio-
nen in den Gremien“. Dennoch befür-
wortet er das neue Instrument zur
Beschleunigung des Wohnungsbaus.
„Wenn eine Kommune solche Projek-
te realisieren wollte, wäre es tatsäch-
lich eine Erleichterung.“

Bauamtsleiterin Sabine Josy von
der VG Lambsheim-Heßheim erwar-
tet, dass ihre Abteilung und die kom-
munalen Gremien nicht unbedingt
mehr Arbeit haben werden, als wenn
sie Bebauungspläne aufstellen oder
ändern müssten. „Vorher mussten
wir ja auch genau hingucken“, sagt
sie. Wenn es allerdings um Bauvorha-
ben gehe, die den Außenbereich tan-
gieren, könne es schon mal heikel
werden. |ww

Deutschland braucht dringend mehr Wohnungen. Die Genehmigungen dafür sollen schneller erfolgen. FOTO: ROLF VENNENBERND/DPA
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